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DARLEGUNG DER RECHTE DER ABTEI ST . GALLEN BEZUEGLICH IHRER LE-

HENSGUETER IM THURGAU

"Obgleichwol undeT dem Wort Lehen nach Teütscher sprach allerley güetter 3 die

etwan einem anderen verleihen werden 3 begriffen 3 gehörent doch nach gemeinen

Keiserlichen [ - damals war dies Leopold  I . - J beschribnen Rechten für

Man oder Lehengricht , die Wenige gütter allein 3 die verlihen werden . Umb wil¬

len das der Lehenman seinem Lehenherm threuw , gehorsam 3 von derselbigen güe-

teren wegen Leisten 3 und solche so offt ein Nüwer herr wird 3 Widerumb empfahen

soll . Es betreffe gleich Man3 oder Kunckel an . Dahero dan Voigt 3 dass Zins-

lehen 3 sy seyen gleich schupff 3 oder Erblehen 3 dero dan das Thurgöw 3 und an¬

dere Land voll 3 nit die pares oder für Lehen gricht sonder alle für die Or-

dinari Oberkeit [den im Thurgau reg . Orten ] , darunder sy gelegen 3 Zuo recht-

fertigen gehörendb . Dann solche 3 wann sy Erblich nit mehr werdeyt empfangeyt 3

hatt der Jnhaber seinem herren derentwegen nit Zu huldigen . Sonder ist allein

verbunden 3 das gutt Jn Ehren Zühaben . Und darvon seinem herren den Zeiss ab¬

zurichten.

Wider den Bescheid den die herren von den Vier Lendern [die Schirmorte ZH3

LU3 SZ und GL gemeint ] gestert den 15 Julij Und Zuovor Jn Letster tagsatzung

den Sant Gallischen Anweldten gegeben 3 protestierent sy die Anwelt Jn gebüren-

der Form 3 das sy solchen bscheid Alss der von Parteygischen 3 und ohne vorge¬

henden Rechtsatz ussgangen 3 keinsweis annemmendt . Weil das Gottshuss Sant

Gallen seine Recht bey unpartheygischem Richter uff den noothfaal nach Eydt-

gnossischem brauch Zuo seiner Zeit Zusuochen wüsse , den übrigen drei Löbli¬

chen [kath . ] Orthen [ - sind damit LU, SZ und GL gemeint oder UR, UW und ZG,

die mit den IV Schirmorten zusammen die VII im Thurgau reg . Orte bildeten ? - ]

freündt : dienstlich danckhendt . "

"St . Ga&Ltn LächengsUcht"

1 ) Zur Datierung : Da der undatierte Text relativ allgemein gehalten ist , kann
er chronologisch nicht mit absoluter Gewissheit eingeordnet werden . Strei-



tigkeiten zwischen der Abtei St . Gallen und dem Thurgau bezüglich der Lehens¬
rechte lassen sich besonders an der Jahrrechnung 1662 in Baden feststellen,
s . EÄ VI 1 , 1162 Art . 102 . Stadt und Amt Zug war an dieser Tagsatzung übrigens
nicht durch Beat  II . Zurlauben vertreten . Jedoch kann in den gedruckten
EA nicht nachgewiesen werden , dass diese Lehensangelegenheiten an der nächst¬
früheren gemeineidg . Tagsatzung vom 22 . Januar 1662 in Baden , an der obge¬
nannter Zurlauben einer der Vertreter von Stadt und Amt Zug war , behandelt
worden wären , s . ebenda 559 (Nr . 347 ) .

-  Blatt 48 r  leerAH 74 , 47b - 48
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